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Allgemeine Servicebedingungen 

 

1. Allgemeines 

1.1 Diese Servicebedingungen gelten gegenüber Unterneh-
mern im Sinne von §§ 14, 310 Abs. 1 BGB, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtli-
chen Sondervermögen (Besteller). 

1.2 Diese Servicebedingungen gelten für Dienstleistungen 
(z.B. Inspektion, Wartung, Reparatur, Montageüberwa-
chung) mit oder ohne Lieferung (z.B. von Ersatzteilen; 
„Liefergegenstände“) durch Becker Marine Systems – im 
Folgenden „Serviceleistungen“ genannt. Soweit Service-
leistungen mit einer Lieferung verbunden sind, gelten er-
gänzend die "Verkaufs- und Lieferbedingungen" von Be-
cker Marine Systems, die auf www.becker-marine-sys-
tems.com einzusehen sind. Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Bestellers werden nicht Vertragsbestandteil, 
und zwar auch dann nicht, wenn Becker Marine Systems 
einen Auftrag vorbehaltlos annimmt. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Bestellers werden vielmehr nur 
dann Vertragsbestandteil, wenn diese schriftlich von bei-
den Parteien vereinbart werden. 

1.3 Ein Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestäti-
gung von Becker Marine Systems zustande. Für den Um-
fang der Leistungen sind die beiderseitigen übereinstim-
menden schriftlichen Erklärungen maßgebend. 

Becker Marine Systems behält sich an allen Zeichnungen, 
Mustern, Kostenvoranschlägen u. ä. Informationen körper-
licher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form 
– Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen 
oder bei Nichterteilung des Auftrages unverzüglich zurück-
zugeben. 

2. Leistungserbringung, Gefahrtragung 

2.1 Erfüllungsort für die von Becker Marine Systems zu erbrin-
genden Leistungen ist die Werft auf der die jeweiligen Ar-
beiten ausgeführt werden, sofern nicht ein anderer Erfül-
lungsort ausdrücklich vereinbart worden ist. 

2.2 Der Gegenstand, an dem die Serviceleistungen zu erbrin-
gen sind („Servicegegenstand“), wird von Becker Marine 
Systems nach freiem Ermessen zur Feststellung des Zu-
standes und hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit einzel-
ner Teile untersucht, soweit dies von Becker Marine Sys-
tems für erforderlich gehalten wird. 

2.3 Ausgebaute und ersetzte Teile sind vom Besteller ggf. zu 
entsorgen. 

2.4 Einer Abnahme der Leistungen von Becker Marine Sys-
tems bedarf es nur im Falle von Werkleistungen, d.h. sol-
chen, bei denen Becker Marine Systems einen bestimm-
ten Erfolg schuldet. Sie muss unverzüglich zum Abnahme-
termin, hilfsweise unverzüglich nach der Meldung von Be-
cker Marine Systems über die Abnahmebereitschaft, 
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme nur 
bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels verweigern. 

2.5 Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller trotz Ab-
nahmebereitschaft die Leistungen nach Fristsetzung nicht 
abgenommen hat oder wenn der Gegenstand der Service-
leistung in Gebrauch genommen worden ist. 

2.6 Die Gefahr hinsichtlich der Serviceleistungen und ggf. der 
Liefergegenstände gehen mit der Abnahme auf den Be-
steller über. Verzögert sich oder unterbleibt die Abnahme 
infolge von Umständen, Becker Marine Systems nicht zu 
vertreten hat, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Wird durch 
Umstände, die Becker Marine Systems nicht zu vertreten 
hat, der Beginn der Erbringung der Leistungen verzögert 
oder unterbrochen, so geht die Gefahr für die bereits er-
brachten Leistungen für die Dauer der Verzögerung bzw. 

der Unterbrechung auf den Besteller über. 

2.7 Die Sachgefahr hinsichtlich des Servicegegenstandes ver-
bleibt auch während der Ausführung der Serviceleistungen 
ausschließlich beim Besteller. Becker Marine Systems 
treffen hinsichtlich des Servicegegenstandes keinerlei 
Schutz- oder Sicherungspflichten, es sei denn, diese sind 
schriftlich vereinbart worden. 

3. Mitwirkungspflichten des Bestellers 

3.1 Der Besteller ist für die Bewachung des Servicegegen-
standes und der von ihm beigestellten Sachen, insbeson-
dere für alle Sicherheitswachen, sowie für die Einhaltung 
der einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vor-
schriften (z.B. Unfallverhütungsvorschriften) durch ihn und 
seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen verantwortlich. 
Auch alle sonstigen zur Schadensverhütung erforderlichen 
Maßnahmen sind Angelegenheiten des Bestellers. Bei der 
Durchführung gefahrgeneigter Arbeiten am Servicegegen-
stand hat der Besteller durch eigene Überwachungsmaß-
nahmen dafür Sorge zu tragen, dass die üblichen Sorg-
faltsanforderungen erfüllt werden. Auf drohende Gefahren 
hat er Becker Marine Systems schriftlich hinzuweisen. 

3.2 Der Besteller hat Becker Marine Systems ausdrücklich 
schriftlich auf besondere Eigenschaften, Vorbelastungen 
und andere Umstände hinzuweisen, die trotz ordnungsge-
mäßer Ausführung der Arbeiten durch Becker Marine Sys-
tems die Gefahr einer Beschädigung des Servicegegen-
standes oder seiner Einrichtungen oder der Becker Marine 
Systems oder ihrer Mitarbeiter oder Einrichtungen hervor-
rufen können. 

3.3 Der Besteller hat, soweit nicht anderweitig schriftlich ver-
einbart, auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig 
zu stellen: 

(a) das/die zur Ausführung der Serviceleistungen erfor-
derliche(n) Personal und Bedarfsgegenstände, wie 
Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, 

(b) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuch-
tung, 

(c) am Leistungsort für die Aufbewahrung der Maschi-
nenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. 
genügend große, geeignete, trockene und verschließ-
bare Räume und für das Personal angemessene Ar-
beits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Um-
ständen angemessener sanitärer Anlagen, 

(d) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge 
besonderer Umstände am Leistungsort erforderlich 
sind. 

3.4 Vor Beginn von Serviceleistungen hat der Besteller die nö-
tigen Angaben über die für deren Ausführung notwendigen 
Informationen, wie beispielsweise technischen Zeichnun-
gen, Becker Marine Systems unaufgefordert zur Verfü-
gung zu stellen. 

3.5 Vor Beginn der Serviceleistungen müssen alle Vorarbei-
ten, die nicht von Becker Marine Systems geschuldet sind, 
soweit fortgeschritten sein, dass die Leistungen vereinba-
rungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchge-
führt werden können. 

3.6 Verzögern sich die Serviceleistungen durch nicht von Be-
cker Marine Systems zu vertretende Umstände, so hat der 
Besteller die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforder-
liche Reisen zu tragen. Becker Marine Systems hat dar-
über hinaus einen Anspruch auf angemessene Terminver-
schiebung. 

3.7 Der Besteller hat auf seine Kosten den Abschluss der not-
wendigen Versicherungen zur Deckung aller Schäden am 
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Servicegegenstand, an dem die Serviceleistungen zu er-
bringen sind, zu veranlassen. 

4. Unfallverhütungsvorschriften 

4.1 Becker Marine Systems wird bei den ihr obliegenden Ar-
beiten die geltenden Unfallverhütungsvorschriften der Be-
rufsgenossenschaften beachten. 

4.2 Der Besteller hat Becker Marine Systems zusätzlich zu be-
achtende Unfallverhütungsvorschriften bekanntzugeben, 
wobei Becker Marine Systems im Falle der Bekanntgabe 
von im Vertrag nicht vorgesehener Vorschriften ein An-
spruch auf angemessene Terminverschiebung und Kos-
tenerstattung zusteht. Im Übrigen hat der Besteller seiner-
seits die ihm öffentlich-rechtlich oder vertraglich auferleg-
ten Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen zu treffen. 

4.3 Besteller und Becker Marine Systems sorgen jeweils in ih-
rem Bereich für die Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, um ein gefahrloses Arbeiten sicher-
zustellen. Sie haben sich gegenseitig die für die Einhaltung 
der jeweiligen Sicherheitsvorschriften verantwortlichen 
Personen bekanntzugeben. 

5. Preise und Zahlungen 

5.1 Die Serviceleistungen werden, sofern schriftlich nicht an-
ders vereinbart, nach dem tatsächlichen Aufwand zu den 
vereinbarten Stunden-/ Tagessätzen gemäß dem Angebot 
berechnet. Für die Ermittlung des abzurechnenden Betra-
ges führt Becker Marine Systems Stundennachweise, die 
der jeweiligen Abrechnung beigefügt sind.  

5.2 Für Ersatzteile oder andere Lieferungen steht Becker Ma-
rine Systems eine Vergütung gemäß den jeweils gültigen 
Preislisten von Becker Marine Systems oder, falls Ersatz-
teile oder andere Lieferungen nicht gelistet sind, der 
Selbstbelieferungspreis mit einem Aufschlag von 20 % zu. 

5.3 Sämtliche Berechnungssätze sind Nettobeträge. Die am 
Tag der Ausführung gültige Mehrwertsteuer wird geson-
dert in der Rechnung aufgeführt. 

5.4 Mangels besonderer Vereinbarung sind Zahlungen ohne 
jeden Abzug à Konto Becker Marine Systems innerhalb 
von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung zu leisten. Eine 
etwa vereinbarte Entgegennahme von Schecks oder 
Wechseln erfolgt erfüllungshalber. Scheck- oder Wechsel-
gebühren und sonstige Kosten, die durch deren Einlösung 
entstehen, sowie Kosten aufgrund Überweisung in ande-
ren Währungen als Euro, gehen zu Lasten des Bestellers. 
Bei Überschreiten der Zahlungstermine treten die Ver-
zugsfolgen ein, ohne dass es einer besonderen Mahnung 
bedarf. 

5.5 Das Recht mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht 
dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6. Serviceleistungen mit beigestellten Gegenständen 
und Materialien 

Becker Marine Systems hat bei Arbeiten mit vom Besteller 
beigestellten Gegenständen oder Materialien keine Ver-
antwortung für deren Güte und Eignung. Hat Becker Ma-
rine Systems Bedenken hinsichtlich ihrer Güte und Eig-
nung, wird sie diese dem Besteller mitteilen. Wird den Be-
denken nicht Rechnung getragen, so kann Becker Marine 
Systems – unbeschadet ihrer anderweitiger Rechte und 
Ansprüche – die Ausführung der betroffenen Serviceleis-
tungen verweigern. Sollte die Leistungserbringung durch 
Becker Marine Systems durch vom Besteller beigestellte 
Gegenstände/ Materialien beeinträchtigt werden, so steht 
Becker Marine Systems – neben dem Anspruch auf man-
gelfreie Beistellung – ein Anspruch auf angemessene Ter-
minverschiebung und Kostenerstattung zu. 
 
 
 
 

7. Liefertermine und Lieferzeiten, Höhere Gewalt 

7.1 Alle Zeitangaben hinsichtlich der Ausführung der geschul-
deten Serviceleistungen sind unverbindliche Schätzun-
gen, soweit sie nicht ausdrücklich als Fristen verbindlich 
vereinbart sind. Die Einhaltung von bindenden Fristen 
setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller 
zu liefernder Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen 
und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Ein-
haltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sons-
tigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlän-
gern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, soweit 
Becker Marine Systems die Verzögerung zu vertreten hat. 

7.2 Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf Arbeitskämpfe oder 
sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches 
von Becker Marine Systems liegen (höhere Gewalt), zu-
rückzuführen, so verlängern sich die Fristen angemessen. 
Becker Marine Systems wird dem Besteller den Beginn 
und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mittei-
len. 

7.3 Als angemessene Terminverschiebung gilt in jedem Falle 
mindestens der Zeitraum, in dem Becker Marine Systems 
an der Erbringung der Serviceleistung aufgrund nicht von 
Becker Marine Systems zu vertretender Umstände gehin-
dert war. Weitere Umstände, wie beispielsweise die er-
neute Mobilisierung des Personals oder eine etwaig erfor-
derliche erneute Beschaffung von Material und Hilfsmitteln 
etc. verlängern den Zeitraum der angemessenen Termin-
verschiebung. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Beinhalten die Serviceleistungen auch die Lieferungen von 
Sachen, wie beispielsweise Ersatzteile („Liefergegen-
stand“), behält sich Becker Marine Systems hieran das Ei-
gentum entsprechend den Regelungen in Ziffer 5 ihrer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen vor. 

9. Rechte des Bestellers bei Mängeln 

Soweit die Serviceleistungen von Becker Marine Systems 
als Werkleistungen oder Lieferungen zu qualifizieren sind, 
haftet Becker Marine Systems für Sachmängel entspre-
chend Ziffer 6 der Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

10. Rücktrittsrechte des Bestellers 

10.1 Der Besteller kann vom Vertrag durch schriftliche Erklä-
rung nur zurücktreten: 

(a) wenn für Becker Marine Systems die gesamte Leis-
tung endgültig unmöglich geworden ist. Bei teilweiser 
Unmöglichkeit besteht das Rücktrittsrecht nur, wenn 
die Teilleistung für den Besteller nachweislich ohne 
Interesse ist. Andernfalls hat der Besteller den auf die 
Teilleistung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. 
Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzu-
ges oder durch alleiniges oder überwiegendes Ver-
schulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Ge-
genleistung verpflichtet. 

(b) wenn der Besteller Becker Marine Systems nach Fäl-
ligkeit der Leistung schriftlich eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat und diese Nachfrist aus anderen 
als den in Ziffer 3.6 genannten Gründen überschritten 
wurde. Für diese Überschreitung trägt der Besteller 
die Beweislast. 

(c) wenn der Besteller schriftlich eine angemessene 
Nachfrist zur Behebung eines von Becker Marine 
Systems gemäß Ziffer 6. zu vertretenden Mangels be-
stimmt und wenn Becker Marine Systems diese 
Nachfrist schuldhaft fruchtlos hat verstreichen lassen. 

10.2 Im Falle der Ziffern 10.1 b – c kann der Besteller nur zu-
rücktreten, wenn Becker Marine Systems die Leistung 
nicht vertragsgemäß bewirkt hat und die Pflichtverletzung 
erheblich ist. 
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11. Rücktrittsrechte von Becker Marine Systems 

Becker Marine Systems kann ohne Fristsetzung vom Ver-
trag ganz oder teilweise zurücktreten, wenn nach Ver-
tragsschluss erkennbar wird, dass der Anspruch auf die 
Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Bestellers gefährdet wird, z.B. Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers 
gestellt wird. 

12. Haftung 

12.1 Vorbehaltlich der Regelungen in dieser Ziffer 12 haftet Be-
cker Marine Systems nicht für Schäden, die nicht durch 
Becker Marine Systems oder ihre Erfüllungsgehilfen verur-
sacht werden, die sich aus fehlerhaften Zeichnungen oder 
sonstigen Unterlagen des Bestellers oder aus Mängeln 
des Servicegegenstandes oder den beigestellten Materia-
lien ergeben. 

12.2 Weitergehende als die in diesen Bedingungen oder in dem 
mit dem Besteller geschlossenen Vertrag geregelten An-
sprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf 

(a) den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, 

(b) einer vorsätzlichen oder einer grob fahrlässigen Ver-
letzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten sei-
tens der Organe der Becker Marine Systems oder ih-
rer leitenden Angestellten, 

(c) Lebens-, Gesundheits- oder Körperschäden des Be-
stellers oder seiner Mitarbeiter infolge einer von der 
Becker Marine Systems zu vertretenden Pflichtverlet-
zung, 

(d) der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein 
einer Eigenschaft von der Becker Marine Systems o-
der 

(e) der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch 
Becker Marine Systems. 

12.3 Ungeachtet der vorstehend genannten Haftungsfälle haf-
tet Becker Marine Systems außerhalb der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten nicht für Schäden des Bestel-
lers, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung, ins-
besondere auf der Verletzung von Obhuts- und Überwa-
chungspflichten ihrer einfachen Erfüllungsgehilfen, beru-
hen. 

12.4 Verletzt Becker Marine Systems wesentliche Vertrags-
pflichten, ist der Schadensersatzanspruch des Bestellers 
gegen Becker Marine Systems auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, es sei denn die Haf-
tung beruht auf den in Ziffer 12.2(b) bis (d) aufgeführten 
Umständen. 

12.5 Eine weitergehende Haftung von Becker Marine Systems 
gegenüber dem Besteller ist ausgeschlossen. 

12.6 Zum Schutz gegen die Folgen vorstehender Haftungsaus-
schlüsse und -begrenzungen ist der Besteller verpflichtet, 
die entsprechenden Risiken durch den Abschluss der er-
forderlichen Versicherungen zu decken. Im Falle der Er-
bringung von Serviceleistungen an Schiffen hat der Bestel-
ler insbesondere dafür zu sorgen, dass für die Dauer der 
von der Becker Marine Systems übernommenen Service-
arbeiten eine Kasko- und P&I Versicherung besteht und 
die entsprechende Versicherungspolice um die Deckung 
von Baurisiken (einschließlich Probefahrt) erweitert wird. 
Der Besteller hat Becker Marine Systems sowie ihre Or-
gane, Leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen im 
Wege der Mitversicherung in die Versicherungsdeckung 
einzubeziehen. 
 
 
 
 
 
 

13. MiLOG 
Der Auftragnehmer sichert ferner zu, bei der Ausführung 
der Leistungen alle ihm auf Grund des Mindestlohngeset-
zes obliegenden Pflichten einzuhalten, insbesondere sei-
nen im Inland beschäftigten Mitarbeitern mindestens ein 
Arbeitsentgelt in Höhe des Mindestlohns nach § 1 MiLoG 
(bzw. nach der Übergangsregelung des § 24 MiLoG) spä-
testens zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen. Für 
den Fall einer Inanspruchnahme des Auftraggebers nach 
§ 13 MiLoG oder der Einleitung eines Bußgeldverfahrens 
nach § 21 Abs. 2 MiLoG stellt der Auftragnehmer den 
Auftraggeber von allen damit zusammenhängenden Kos-
ten (inklusive angemessener Rechtsverteidigungskosten 
und etwaig verhängter Geldbußen) frei. 
 

14. Informationssicherheit 
  Der Geschäftspartner hat sicherzustellen,  

 dass die eingesetzten IT-Systeme dem Stand der 
Technik entsprechen (insbesondere, dass techni-
sche und organisatorische Maßnahmen bzgl. der IT-
Sicherheit implementiert sind) 

 dass keine möglicherweise Schaden stiftende Soft-
ware (z.B. Viren, Würmer oder Trojaner) zum Einsatz 
kommt, z.B. in der Kommunikation mit Datenträgern 
bzw. E-Mail.  

Dies hat der Geschäftspartner nach dem Stand der Technik zu 
überprüfen und auf Anforderung von Becker Marine Systems 
(BMS) schriftlich zu bestätigen, dass er bei dieser Prüfung 
keine Hinweise auf Schaden stiftende Software gefunden hat. 
 
Erlangt der Geschäftspartner Kenntnis von einem Vorfall, der 
eine Verletzung der Informationssicherheit zum Gegenstand 
hat (z.B. Sicherheitslücken, Datenverluste, Störfälle, Gefähr-
dungen, Befall durch Schaden stiftende Software, Datenmiss-
brauch) und BMS betreffen könnte, insbesondere in Form eines 
unberechtigten Zugriffs Dritter auf Daten von BMS (z.B. Daten-
leck oder Cyber-Attacke), oder bestehen Anhaltspunkte für 
BMS, die bei verständiger Würdigung den Verdacht eines sol-
chen Vorfalls begründen, hat der Geschäftspartner unverzüg-
lich und unentgeltlich 

 BMS hierüber zu informieren, und 

 alle notwendigen Schritte zur Sachverhaltsaufklä-
rung und Schadensbegrenzung zu ergreifen sowie 
BMS hierbei zu unterstützen und, 

 falls die Verletzung der Informationssicherheit eine 
Unterbrechung oder Verzögerung der Warenliefe-
rung, eine Verringerung der Betriebseffizienz oder 
den Verlust von Daten verursacht, BMS bei der Wie-
derherstellung der Daten zu unterstützen, und 

 auf Anforderung von BMS einen Sicherheitsbericht 
für einen vorgegebenen Betrachtungszeitraum zur 
Verfügung zu stellen. Notwendige Inhalte eines sol-
chen Berichts sind insbesondere Ergebnisse von Si-
cherheitsprüfungen, Identifizierte Informationssicher-
heitsrisiken, sowie Identifizierte Informationssicher-
heitsvorfälle und deren Behandlung sowie, 

 BMS auf Verlangen zu ermöglichen, sich von der Ein-
haltung der Informationssicherheit und der vereinbar-
ten Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien zu über-
zeugen (nachfolgend „Audits“). Der Geschäftspartner 
hat die Audits von BMS zu dulden und Mitwirkungs-
leistungen, wie Auskünfte, zu erbringen, soweit dies 
für das Audit erforderlich ist. BMS ist berechtigt, die 
Audits durch ein externes, gegenüber Dritten zur Ver-
schwiegenheit verpflichtetes und qualifiziertes Unter-
nehmen durchführen zu lassen, sofern es sich dabei 
nicht um einen Wettbewerber des Geschäftspartners 
handelt. Gesetzliche Kontroll- und Auskunftsrechte 
beider Seiten werden hierdurch weder eingeschränkt 
noch ausgeschlossen. 
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15. Gerichtsstand, Geltendes Recht, Salvatorische Klau-
sel 

15.1 Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten ist Hamburg. Becker Marine 
Systems kann auch am Sitz des Bestellers klagen. Zwin-
gende gesetzliche Gerichtsstände bleiben unberührt. 

15.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Becker Marine Sys-
tems und dem Besteller gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander 
maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

15.3 Ist ein Teil des Vertrages unwirksam, berührt dies nicht die 
Gültigkeit des Vertrages im Ganzen. Die Parteien werden 
eine unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung er-
setzen, die in rechtlich zulässiger Weise dem mit der un-
wirksamen Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahe-
kommt. 


